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76. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat ao. Univ.-Prof. Dr. Krainer Karl bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Naturlehrpfad Karnische Alpen" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Diethard Sanders 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

 

77. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat ao. Univ.-Prof. Dr. Tomedi Gerhard 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Raetische Siedlung am Glasbergl" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Erich Kistler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

 

78. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Füreder 
Leopold bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Forum Alpinum 2018" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie 
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79. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Astro- und Teilchenphysik hat assoz. Prof. Marleau 
Francine bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Anreizfinanzierung AstroMundus / 
Austria Mundus +" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Olaf Reimer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Astro- und Teilchenphysik 

 

80. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat assoz. Prof. Dr. Goldenberg Gert bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Bergbau in Osttirol und angrenzenden 
Regionen - 3. Aguntum Workshop" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Erich Kistler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

 

81. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat em. o. Univ.-Prof. Dr. Mazohl Brigitte bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich 
übertragenen Projektes "Nationbuilding im regionalen Kontext: Deutschtirol - Welschtirol - Südtirol 
(1815-1946)" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Julia Hörmann-Thurn-U-Taxis 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie 
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82. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre hat 
Mag. Dr. Bertel Maria Philomena bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes 
"Local Government and Administration of Public Services. The Impact of the Public Service Directive 
(Bolkenstein) 10 years after its enactment" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

 

83. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Germanistik hat Univ.-Doz. Dr. Bernard Veronika bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Filmprojekt "3 Jahre Europa". Ein 
interkulturelles Interview- und Filmprojekt mit jugendlichen Geflüchteten" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Schröder 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Germanistik 

 

84. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Lener Gerhard bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Machbarkeitsstudie einer längskraftschlüssigen Steckmuffen Verbindung (FFG - Feasibility Study)" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 
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85. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie hat Univ.-Prof. Dr. Edenhofer Frank 
Oliver Stefan bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Zusatzfinanzierung 
Signalverarbeitung in Nervenzellen SPIN" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Dirk Meyer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie 

 

86. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Univ.-Prof. Dr. Erschbamer Brigitta bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "POPBIO 2018 - 31st Conference of the Plant 
Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ)" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

 

87. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Univ.-Prof. Dr. 
Ostendorf Annette bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Indicators of Good VET 
practice for refugees" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen 
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88. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Univ.-Prof. i. R. Dr. Barta Heinz bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Buchprojekt "Demokratie als kulturelles 
Lernen"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht 

 

89. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Internationale Dienste (Int.Services) hat Univ.-Prof. i. R. Dr. 
Moser Ursula bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Symposium Austrian-
Canadian Relations in the Past Twenty Years: Facts and Highlights" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Dr. Barbara Tasser 

Leiterin der Organisationseinheit Internationale Dienste (Int.Services) 

 

90. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Bauer Florian Andreas bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projektes "Absolvententag 2017" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 
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91. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof. Mag. Dr.-Ing. Böhme 
Rainer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Workshop on the Economics of 
Information Security" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

 

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik

92. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals als Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Fakultätsrats der Fakultät für Psychologie und 
Sportwissenschaft 

 
 
Die am 9.11.2017 durchgeführte Wahl (mit Wahlvorschlag) hat folgendes Ergebnis gebracht: 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 13 
Zahl der gültigen Stimmen: 13 
Zahl der ungültigen Stimmen: 0 
 
Als Mitglied in den Fakultätsrat gewählt wurde: 
Frau Theresia Freiseisen 
 
Als Ersatzmitglied in den Fakultätsrat gewählt wurde: 
Herr AR Alexander Polt 
 
 
 

Mag. Daniela Holzer 

Wahlleiterin 
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93. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Stelle als Psychologisch-
Technische(n) Assistentin(en) am Institut für Psychologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz 

 
 
Mit 4.300 MitarbeiterInnen und rund 32.500 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz 
ein anregendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Mit unserer Forschungs- und 
Lehrkompetenz sind wir eine zentrale Institution am Standort Steiermark. 
 
Das Institut für Psychologie sucht eine/n 
 

Psychologisch-Technische(n)-Assistentin(en) 
(20 Stunden/Woche; vorerst befristet auf 1 Jahr - mit Option auf Dauerstelle; zu besetzen ab sofort) 
 
Ihr Aufgabengebiet 

• Softwareentwicklung und -Wartung (ASP.NET, VB.NET, C#, HTML5) 
• Webserveradministration (IIS) 
• Softwareverwaltung 
• IT-Hilfe für Mitglieder im Arbeitsbereich Psychologische Diagnostik und Methodik 

 
Ihr Profil 

• Reifeprüfung (AHS, BHS) 
• Teilstudium (bevorzugt: Technik, evtl. Psychologie) (wünschenswert) 
• Teamfähigkeit 
• Flexibilität 
• Vorerfahrung in ähnlicher Tätigkeit im universitären Bereich (wünschenswert) 

 
Unser Angebot 
 
Einstufung 
Gehaltsschema des Universitäten-KV: IIIa 
Gehaltsschema des VBG (im Fall einer universitätsinternen Versetzung): v2/1 

 
Mindestgehalt 
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt gemäß der angegebenen Einstufung beträgt € 978,00 
brutto/Monat. Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und 
Entlohnungsbestandteile kann sich dieses Mindestentgelt erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit. Es erwarten Sie ein 
angenehmes Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten sowie zahlreiche Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Chance für den Einstieg in ein herausforderndes 
Arbeitsumfeld, geprägt von Teamgeist und Freude am Job. 
 
Ende der Bewerbungsfrist: 06. Dezember 2017  
Kennzahl: AB/65/99 ex 2016/17 
 
Die Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an, insbesondere in Leitungsfunktionen 
und beim wissenschaftlichen Personal und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, die über eine 
ausschreibungsadäquate Qualifikation verfügen. 
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Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist 
inkl. Lebenslauf, Foto und relevanter (Dienst-)Zeugnisse unter Angabe der Kennzahl bitte per E-Mail 
an: 
 

bewerbung@uni-graz.at 

 

Karl-Franzens-Universität Graz  

Personalressort 

Universitätsplatz 3 

8010 Graz 

94. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber 

 


